
www.saarbruecken.de

Info für Inhaber*innen 
der SozialCard
Ab dem  01.07.2021 werden keine SozialCard-Ausweise mehr  
ausgestellt. 

 
Die Vergünstigungen, die Sie als Bürger*innen der LHS bis 30.06.2021 mit der SozialCard 
erhalten haben, werden weiterhin für Sie verfügbar sein. Dies gilt vorübergehend bis die 
Landeshauptstadt Saarbrücken eine zufriedenstellende Nachfolgelösung gefunden hat. 
Sobald die Landeshauptstadt Saarbrücken eine Nachfolgelösung erarbeitet hat, wird  über die 
Medien informiert. 
 
Sollten Sie Fragen haben, wenden Sie sich bitte an soziales@saarbruecken.de.
Bis dahin können Vergünstigungen mit folgenden Nachweisen genutzt werden:
•	 Erwachsene ab 18 Jahren mit einen Berechtigungsnachweis und einem gültigen Personal-

ausweis bzw. Aufenthaltsgenehmiung – diese werden auch ohne Fair-Ticket anerkannt 
– jedoch nur mit allen erforderlichen Angaben: Name, PLZ, Geburtsdatum, Kundennum-
mer, Gültigkeit.

•	 Erwachsene ab 18 Jahren ohne Berechtigungsnachweis mit dem aktuellen Bewilligungs-
bescheid Ihres Leistungsträgers und einem gültigen Personalausweis bzw. Aufenthaltsge-
nehmigung. 

•	 Kinder ab 6 Jahren und Jugendliche (die keinen Berechigungsnachweis erhalten) mit einer 
Kopie des aktuellen Bewilligungsbescheides ihrer/s Erziehungsberechtigten und einem 
gültigen Kinder- oder Schülerausweis.

•	 SozialCard-Ausweise, die noch über den 30.06.21 hinaus gültig sind, werden auch aner-
kannt. 
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Infos zum  
Berechtigungsnachweis: 
Den Berechtigungsnachweis erhalten Bürgerinnen und Bürger der Landeshauptstadt 
Saarbrücken, die Bezieherinnen und Bezieher von den nachfolgenden Leistungen sind: 

•	 SGB II (ALG II und Sozialgeld), SGB XII (Lebensunterhalt, Grundsicherung, 
Erwerbsminderung)

•	 Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) 
•	 Wohngeld nach Wohngeldgesetz (WoGG)   

Bitte beachten Sie, dass Kinder und Jugendliche keinen Berechtigungsnachweis 
erhalten, da ihre Fahrtkosten von Bildung und Teilhabe übernommen werden.
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Kundinnen und Kunden, die bisher keinen Berechtigungsnachweis bekommen haben oder 
ihn über den aktuellen Gültigkeitszeitraum hinaus nutzen wollen, können einen neuen 
Berechtigungsnachweis beim Regionalverband Saarbrücken anfordern. Dazu stehen 
folgende Kontaktmöglichkeiten zur Verfügung:

Kontakt:
Tel.: +49 681 / 506 - 5008
Fax: +49 681 / 506 - 94008
fairticket@rvsbr.de


